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PLANZEICHNUNG (TEIL A)  
19/41 

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO 1990) in der 
Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt ge 
ändert am 11. Juni 2013 BGBl. I S. 1548, 1551 
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ZEICHENERKLÄRUNG:  

FESTSETZUNGEN   

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs der Bebauungsplanänderung 
(§ 9 Abs. 7 BauGB) 

MI Mischgebiet 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6 BauNVO) 

GRZ 0,4 

GFZ 0,8 

FH 56 Firsthöhe über NN, als Höchstmaß 
(§ 84 LBO) 

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO) 

Baugrenze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu 
belastende Fläche 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) 

Grundflächenzahl, als Höchstmaß 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO) 

Geschossflächenzahl, als Höchstmaß 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO) 

FESTSETZUNGEN  

Flächen für Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Erhaltung von Einzelbäumen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

DARSTELLUNGEN OHNE 
NORMCHARAKTER  

Vorhandene Gebäude 

Gebäude künftig fortfallend 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
(TEIL B):  
1. Die Oberkante des fertigen Fußbodens im 
Erdgeschoss darf im Mittelwert nicht höher als 60 cm 
über dem gewachsenen Gelände liegen. 

2. Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 3 gelten auch für diese 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3. 

VERFAHRENSVERMERKE:  
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwar-
zenbek hat am 26.02.2015 der Aufstellung der 1. Änder-
ung des Bebauungsplans Nr. 3 zugestimmt. 

2. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 wurde 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
durchgeführt. Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB sowie auch von einer frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde abgesehen. 

3. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 3, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben 
während der Dienststunden in der Zeit vom 03.08.2016 
bis zum 05.09.2016 entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB, 
öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde 
mit dem Hinweis, dass Anregungen während der 
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder 
zur Niederschrift geltend gemacht werden können, am 
27.07.2016 im Schwarzenbeker Tageblatt ortsüblich 
bekannt gemacht. 

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, die von der Planung berührt werden können, 
wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 22.07.2016 zur 
Abgabe einer Stellungnahme bis zum 05.09.2016 
aufgefordert. 

5. Die Stadtverordnetenversammlung hat die 
vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am 
25.11.2016 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt. 

6. Die Bebauungsplanänderung, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am 
25.11.2016 von der Stadtverordnetenversammlung als 
Satzung beschlossen und die Begründung durch 
Beschluss gebilligt. 
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8. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aif§-der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 
ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

 te) • 
- „ 

..... 

Siegelabdruck 

9. Der Beschluss der 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 3 durch die Stadtverordnetenversammlung 
und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf 
Dauer während der Sprechzeiten von allen Interes-
sierten eingesehen werden kann und die über den 
Inhalt Auskunft erteilt, sind am28...:MeZ,U›.1.G. im 
Schwarzenbeker Tageblatt ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich 
ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie 
auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend 
zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 
BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen 
des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. 

Die Satzung ist mithin ame.e.J2:20L6in Kraft getreten. 

PRÄAMBEL 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) sowie 
nach § 84 der Landesbauordnung, jeweils in der zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung, 
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverord-
netenversammlung vom 25.11.2016 folgende Satzung 
über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 für 
das Gebiet südlich der Hamburger Straße, westlich und 
nördlich des Flurstücks 2/15, östlich der Flurstücke 6/17 
und 6/10 (Flur 7, Gemarkung Schwarzenbek) 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), erlassen: 

SATZUNG DER 
STADT SCHWARZENBEK 
ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG 
DES BEBAUUNGSPLANS 

NR. 3 

ENDFASSUNG 

Datum: 05.12.2016 

PLANUNGSBÜRO EISSFELDT 
Dipl.- Ing. Ulrike Eißfeldt 
Architektin I Stadtplanerin I Bauassessorin 
Heinrichstraße 18a, 22769 Hamburg 
Tel. 040 - 4321 5905 E-Mail: info@eissfeldt-stadtplanung.de  
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7. Der katastermäßige Bestand am  /3-11 sowie 
die geometrischen Festlegungen der ne au- 
lichen Planu g werden als richtig be 
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(Dipl.- ng. Agriar Boysen) 
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